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Zitat von CDL

Die Frage war ernst gemeint von mir. Schließlich sind wir im selben BL, aber
verschiedene Schularten. Da möchte ich nicht ausschließen, dass für die Grundschule
tatsächlich andere Vorgaben gelten, als bei mir in der Sek. 1, wo wir Klassenarbeiten
einfach ausgeben, ggf noch unterschreiben lassen durch die Eltern und das prüfen und
danach nur noch Noten aufbewahren, nicht aber Klassenarbeiten, die bei den SuS
verbleiben. (Prüfungsarbeiten landen im Schularchiv.

Bestimmt stammt das noch aus der Zeit, als es noch die verbindlichen Grundschulempfehlung
gab. Da wurden regelmäßig Anwälte eingeschaltet von Eltern. Du glaubst nicht, was das für uns
für eine Erleichterung war, als sie abgeschafft wurden. Dafür habt ihr in den weiterführenden
Schulen das Theater.
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